
Nachname:* 

Vorname:* 

Geburtsdatum:*

Straße:*

Wohnort: 

Telefon: 

E-Mail:

BEITRITTSERKLÄRUNG 
HITDORFER GESELLIGKEITSVEREIN E.V

VEREIN ZUR PFLEGE HEIMATLICHEN BRAUCHTUMS 

 aktiv I fördernd

Mitgliedschaft

Mitglied können Einzelpersonen werden, die das 16. Lebensjahr vollendet haben. Außerdem Kinder ab 12 Jahre, nur in Verbin-
dung mit einem erziehungsberechtigten Vereinsmitglied. Der Unterzeichner erklärt sich durch seine Unterschrift damit einver-
standen, dass seine persönlichen Daten für vereinsinterne Zwecke verwendet werden dürfen. Durch die Unterschrift wird die 
Vereinssatzung anerkannt. Nach Erhalt der Satzung kann innerhalb 4 Wochen die Beitrittserklärung für ungültig erklärt werden.

1. Vorsitzender
2. Vorsitzender
Schriftführung
Kassenführung

Steuer-Nr.: 230/5760/113
Sparkasse Leverkusen
VR Bank eG    

Vereinsregister-Nr.: VR 401913
117001552 / BLZ 37551440
301786018 / BLZ 30560548 

www.hitdorfer-geselligkeitsverein.de
IBAN: DE70 3755 1440 0117 0015 52 / BIC: WELADEDLLEV
IBAN: DE54 3056 0548 0301 7860 18 / BIC: GENODED1MNH

Siegfried Kleinschmidt
Bernd Ruther
Frank Seifert
Sabine Görres

Flurstr. 24
Ringstr. 2
Carl-Becker-Str. 2
Fährstr. 11

51371 Leverkusen
51371 Leverkusen
40764 Langenfeld
51371 Leverkusen

Tel.       02173 / 42768
Tel.       02173 / 8552600
Tel.       02173 / 2034690
Tel.       02173 / 41410

Ort, Datum                                                                                                                   Unterschrift (unter 18. Jahre zusätzlich Erziehungsberechtigter)

Ort, Datum                                                                                      Unterschrift Kontoinhaber (unter 18. Jahre zusätzlich Erziehungsberechtigter)

Vor- und Nachname (Kontoinhaber):*

IBAN:* 

BIC:

Kreditinstitut:*

EINZUGSERMÄCHTIGUNG

Hiermit ermächtige(n) ich/wir Sie wiederruflich, den jeweils gültigen Vereinsjahresbeitrag (z.Z. Einzelpersonen 25,- Euro, Kinder 12 
bis 16 Jahre 7,50 Euro) bei Fälligkeit durch Lastschrift einzuziehen. Der Mitgliedsbeitrag wird jeden 1. Arbeitstag im April abgebucht. 

Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinsituts keine 
Verpflichtung zur Einlösung. Teileinlösungen werden im Lastschriftverfahren nicht vorgenommen.


